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Beiblatt zur pa.:rlame~tskorrespondenz 3lo0ktober 1952 

An fra g e b e So n t w 0 r t un , 

Die Abgll S t r a, S s e r und Genossen haben run 15. Oktober 1952 an 

den Unterriohtsminister folgende Anfrage gerichtet: 

Ist der Herr Bundesminister für Vnterricht bereit, zur Wahrung 
des Ansehens der österreichischen Demokratie die österreichische 
Delega.tion bei der UNESCO-Generalversammlung 1952 zu instruieren, r~ 
gegen die Aufnahme Franco-Spaniens zu stimmen? 

Auf diese Anfrage antwortet Bundesminister für Unterrioht 
Dro K 0 1 b wie folgtt 

Bei Instruktion der österre1oh1sohen Delegation zur 7.General­

konfQrenz der UNESCO werde ioh mich von folgenien Gesichtspunkten 

lei ten lassen; 
Der oberste Zweok der Organisation der Vereinten Nationen ~vie auoh 

insbesondere der OrganisatiolQ. der Vereinten Nationen für Erziehung, 

Wissensohaft und Kultur, ist ,dia Sioherung des Friedens. Um diesem inder 

~räa.mbel der Verfassung der UNESCO verankerten Ziele zu genügen, erscheint 

mir die erste und grundlegende Notwendigkeit für beide Organisationen 

die Universalität ohne Rücksicht auf die Staatsform der einzelnen Mit­

glieder. Nichts könnte den letzten Zweoken der beiden grossen übernatio­

nalen Organisationen mehr sohaden ~seine Untersoheidung von zwei ver­

sohiedenen Gruppen von Staaten, von denen die eine diskriminiert würde. 

Diesem von mir eben entwickelten Gesichtapunkt ent~prioht auch die Zusammen .. 

setzung dieser beiden Organisationen und ihre bisherige Praxis bei der 

Aufna.hmevon anderen MitgliedIJata.aten. Es gehören den beiden Organisationen 

nämlioh nioht nur Staaten an, die auf dem Boden der abendländischen Auf­

fassung bezüglich Demokra.tie und :pa.rlamentarischer Vertretung des Volkes 

stehen, sondern den Vereinten Nationen auch die Union der Sozialistisohen 

Sowjetrepubliken und beiden Organisationen eine RGihe von sogenannten 

Volksdemokratien. Hieraus ergibt sich die Bestätigung des PrinzipS 

der Universalitä.t ohne Rücksicht auf die verschiedenen Auffassungen hin­

sichtlich der Staatsfo~ 

Im übrigen ist es laut Artikel I Ziffer 3 der Verfassung der UNESCO 

der Orga.ni~~l1~unter~agt, sioh in Angel eg enhe i ten einzumischen, die im 

wesentliohen zu der inneren Zuständigkeit eines Mitgliedataates ge-hc:sren. 

Aus diesem in der Verfassung der UNESCO verankerten Grundsatz fOlgt, q,ass 
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Angelegenheiten des innerstaatliohen Bereiohes auc~ bei der Aufnahme 

von Staaten keine Rolle spielen dürfen • 

. ' Weiters 1st darauf zu verv/e1sen, dass die spanische Re­

g1.erung in ihrem Gesuch wnAufnahme in die UNESCO feierlich erklä.rt hat, 

im Fal1$ ihrer Aufnahme alle aus der Sa.tzung der UNESOO sich ergebenden. 

Verpflichtungen zu übernehmeno 
\ 

iohliesslioh sei festgehalten, dass der Wirtschafts· ... und 

Sozle..lrat der Vereinten Nationen beschlossen hat, gegen die Aufnahme 

Spaniens in die UNESCO keine Einwendung zu erheben, und dass der Exekuti V1'at 

der UNESCO mit 14 gegen 2 Stimmen bei ein~r Stimment.haltung besohlossen 

hat, der Generalkonferenz die AUfnahme· Spaniens in die UNESCO zu 

eIi1pfehlen. 

Unter diesen Umständell bin ioh n1cht in der Lage, der Jruf­
fassung der Interpellanten Reohnung zu tragen,und sehe mioh im Gegenteil 

bestimmt, dieasterreiohische Delegatioha1ZUweisen, für die Aufnahme -Spaniens in die UNESCO ihre Stimme a.bzugeben~ 

-............ -
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